
 

SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG 6. Oktober 2020 
19. Wahlperiode  

Unterrichtung 19/253 
 
der Landesregierung  
 
 
 
 
Gesetz zur Neuregelung des „Gesetz zu Gleichstellung von Menschen mit Be-
hinderungen in Schleswig-Holstein (Landesbehindertengleichstellungsgesetz 
– LBGG)“ 

Die Landesregierung unterrichtet den Schleswig-Holsteinischen Landtag unter Hin-
weis auf Art. 28 Absatz 1 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein in Verbin-
dung mit dem Parlamentsinformationsgesetz (PIG).  
 
 
Federführend ist das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Se-
nioren. 
 
Zuständiger Ausschuss: Sozialausschuss  
 
 
 
 



 





 






















































































































